
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 3 (1800-1801)

Buchbesprechung: Kleine Schriften

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 30.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


— 1026 —

Zinse von ieher in gewisse» Verhältnissen auf die Güter
der bcrreffendcn Gemeinden vertheilt wurden. — Der

- Vvliz, Rath betrachtet diese einem chmaligen Amtmcin

ju Baden ausgerichtete Gclreid. und Geldzinse alS

gewöhnliche Bodcnjlnse, welche daher mit allen übri-

gen Grund- und Bodenzinsen gleiches Schicksal zu

theilen haben; hingegen findet derselbe, daß Pas von

jedem Haus in dem Amt Muri, einem vormaligen
Landvogt bezahlte Huhn uuter diejenigen Fcudalbeschwer-

den gehöre, welche kraft der Versassung und der ge.

genwärligen Gesetze ohne Entschädigung adgeschafl find ;

jedoch will der Vollz. Rath Ihnen m dem Entscheid
über diese Sache nicht Vorgriffen, sondern überläßt es

gänzlich Ihrem klugen Ermessen, das Gutfindcndc darü-

der zu verfügen. Der Entscheid über diese Gefalle,
wird auch zugleich über mehrere Slaaiszinse, von ahn-

lichcr Art und Natur, wovon einige ebenfalls zu be-

zahlen »erweigert werden, den Ausspruch geben; wcß-

halb der Vollz. Rath demselben mit Verlangen ent-

gcgeuficht.

Huber erhält aus sein Verlangen, Entlassung aus

der Civilgesetzgebungscommlßion, und an seine Stelle
wird Jenner in die Commißion geordnet.

Am i;. Jan. war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 14. Jan.
Präsident: Bay.

Auf den Antrag der Finanzcommißion wird folgen,
des Dekret angenommen:

Der gesetzgebende Rath — Auf die Botschaft des

Voll;, Raths vom Zenner 1801, wodurch derselbe

die Bevollmächtigung zum Verkauf eines dem Kloster

zu Neu St. Johann im Ct. Linlh zuständigen Wirihs-
Hauses nebst emer kleinen Wiese begehrt;

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Rede nach der Einsetzung der neuernann,

ten Verwaltungâkammer des Cantons
Zürich, den 20. Jen» er 180 >. Gehal.
te» von Bürger Präsident Escher. 8.

Zürich b. Wafer. S. »6.

Ein würdiges Seitenstück zu der von uns in N.
240) angezeigten Rede des zürcherschen Ncgierungs,
statthalters bey Einsetzung der neuen Kammer. Der

B. Escher sczt darin seine Begriffe über den Stand,
punkl, in welchem die neuen Verwalter stehen, und
Über die Laufbahn, die sie betreten, auseinander...
Folgendes diene zur Probe:

„ Sollten wir ie m den Fall kommen, das Interesse
unserer Canlonsmildürger gegen auswärtige Behörden

z» verfechten, dann seyen unsere Schritte zwar von

Vorsicht geleitel, nber nie gebreche es ihnen an um.
schülterlichcr Siandhaftigkeil, die nichts unversucht

läßt, und einzig der Uàmachl des Stärker» weicht.-
AIs Vollstrecker höherer Aufträge, legen wir in dil

Ausführung jener durch die bisherigen Knegsverhà
msse, der Regierung abgenöthigteii, oft drückende» Mf.
nahmen, wenn deren writers erfodrrlich seyn sollten,

alle von uns abhängende, mit der Erreichung des Eà
zwecks vereinbare Milderung; leihen wir jeder dießsäl.

Iigen begründeten Vorstellung williges Gehör, à
leiden wir niemals offenbare Ntchtbefolgung gesetzlicher

Verfügungen, zumal Aufschub und übelbercchnelcr M
verstand öfters aus Uebel noch Aergers erschafl. —

Mit allen öffentlichen Behörde» und Beamteten setzen

wir uns gerade von Anfang, so viel es von uns à
hängt, in das sreundschaftiechste Einverständnis. Ie.
dem erweisen wir alle schuidige Ächtung, aber vergeben

wir uns auch nichts von dem, was uns dießfalls ge.

bührt, keineswegs um unserer Personen, sondern m
des Charakters willen, den wir bekleiden, und weil

geduldete Hintansetzung der schuldigen Achtung, zulest

in Verachtung ausartet. — Wann unsere Stelle uns

mit den verdienstvollen Vorstehern der Kirchen »vd

Schulaustalten en Verhältnisse bringt; so erweisen wir

in ihnen, ihrem ehrwürdigen Stand alle grbührcntt

Achtung, und legen schon dadurch den Glauben zu

Tag, daß ohne Religion im Staat, keine Verfassung,

heisse sie wie sie wolle, auf sicheren Fundamenten ruhe,

und daß Vernachläßigung des Schnlunrcrrichrs, lln.

silliichkeit und für jetzige und künftige Geschlechter bit

traurigsten Folgen erzeuge. — Finden wir Gelegenheit

und Kräfte, den thätigen Mitgliedern jener öffentliches

und Pnvat«nslitulê zur Unterstützung hüllsdedürsligtt
Armer und Kranker, «» ihren gemeinnützigen Arbeitet

freundschaftliche Hand zu bieten; so sey auch dießs

unserm Herzen ein angenchmcs Geschäft. Immer
freue es uns, daß, wenn die gegenwärtige» Umstände,

dem Staat die Erfüllung feiner dirßsälligen Vcrpsscö»

tungen nicht in ihrem ganzen Umfang gestalten, einst»

weilen edle Menschenfreunde so viel möglich in tit
Lücke treten."
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